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Gesetz für bessere und unabhängigere 
Prüfungen 

03.05.2019: Referentenentwurf

17.07.2019: Kabinettsbeschluss

01.01.2020: Inkrafttreten

Eckdaten Inhalte

Organisationsreform der Medizinischen Dienste –
zukünftig Körperschaften des öffentlichen Rechts 
und den jeweiligen Bundesländern zugeordnet

Verwaltungsräte der MD vollständig 
umgestaltet

6 VertrerInnen der KK, 6 VertreterInnen auf 
Vorschlag der Patientenorganisationen, sowie 
4 Vertreter der Verbände der Pflegeberufe 
und Landesärztekammern

Neuregelung der Krankenhausabrechnungsprüfung

Ab 2020 zulässige Prüfquote max. 10 %

Ab 2021 Prüfquotenhöhe vom Anteil der 
korrekten Abrechnungen eines KH abhängig

Aufrechnungen grundsätzlich nicht mehr zulässig 

Verpflichtender Falldialog mit Kliniken / 
Klageerhebung durch Kassen 

Erwartung Mindererlöse ab 2020: 

geschätzt 7,5 Mio € (Halbierung der 
Erlöse / 2018: 14,9 Mio €)

Verringerung der Retaxierung je Fall durch 
Herausnahme des Pflegeanteils in der DRG

Erwartung Kostensteigerung im stat. 
Bereich durch Reglementierung Prüfquote

Auswirkungen Audi BKK


